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 Veröffentlicht am 28.01.1992

Beachte

Beschluß des VfGH vom 14.6.1993, Zl B 767/92-10, über die Ablehung der Beschwerde Rechtssatz

Der Beschwerdeführer hat in seinem Beschwerdeantrag nicht di;erenziert, durch welche der von ihm angeführten

drei Handlungen (Entfernung aus dem Bus, Festnahme und Anlegen der Handfesseln) seitens der Organe der

Bundespolizeidirektion Wien in das Grundrecht auf den Schutz der persönlichen Freiheit und durch welche dieser

Handlungen in das Grundrecht auf menschliche und nicht erniedrigende Behandlung eingegri;en worden ist. Daher

wird seitens des Unabhängigen Verwaltungssenates Wien angenommen, daß der Beschwerdeführer die von ihm

behaupteten Eingri;e in beide Grundrechte auf alle drei Handlungen der Organe der Bundespolizeidirektion Wien

zurückführt.

Schlagworte

Entfernung aus dem Bus, Festnahme; Handfesseln, persönliche Freiheit, erniedrigende und unmenschliche

Behandlung, Ordnungsstörung, Kostenzuspruch gem §79a AVG;

Quelle: Unabhängige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
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